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1. Einleitung 

Otto  Mayers  berühmt gewordener Ausspruch „Verfassungsrecht  ver-
geht, Verwaltungsrecht besteht" kündet von einer Zeit, in der die 
Strukturen öffentlicher  Verwaltung weitgehend unberührt den Wechsel 
von der monarchischen Staatsform zur parlamentarischen Demokratie 
überdauerten. Angesichts dieser Erfahrungen muß es nahezu unvor-
stellbar erscheinen, daß in unseren Tagen die Veränderungskraft  des 
technischen Fortschritts bewirken kann, was selbst revolutionäre Kräfte 
nicht auf Anhieb zustande brachten: die Erscheinungsformen öffent-
licher Verwaltung in wachsendem Maße nachhaltig zu verändern. Es ist 
eine Tatsache, daß sowohl die Beziehungen Verwaltung - Bürger — 
man denke nur an die geplante Einführung des Personenkennzeichens 
— wie auch der Arbeitsablauf innerhalb der Verwaltung ihr typisches 
Gepräge mehr und mehr durch den Einsatz automatisierter Datenver-
arbeitung (ADV) erhalten. Ein weiteres sichtbares Zeichen ist die Er-
richtung spezifischer,  auf den Einsatz von ADV ausgerichteter Institu-
tionen auf der Basis von ADV-Organisationsgesetzen einer Reihe von 
Bundesländern. 

Obwohl diese Entwicklung stürmisch voranschreitet, w i rd sie doch 
von der rechtswissenschaftlichen Literatur weitgehend unbeachtet ge-
lassen. Der Verdacht liegt nahe, daß der von Otto  Mayer  formulierte 
Glaube an die Beständigkeit der Erscheinungsformen öffentlicher  Ver-
waltung jedenfalls in diesem Bereich fortbesteht.  Dies hat zur Folge, 
daß die Planungen von der Verwaltungspraxis vorwiegend unter dem 
Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit vorangetrieben werden und recht-
liche Schranken möglicherweise unbeachtet bleiben. 

Um so dringender scheint es geboten, diese Entwicklung auch unter 
rechtswissenschaftlichen Aspekten zu überdenken. Die vorliegende Un-
tersuchung beschränkt sich dabei auf Fragen im Zusammenhang mi t 
der organisatorischen Einbettung der ADV in den Bereich der öffent-
lichen Verwaltung, wobei der Schwerpunkt bei Problemen der organi-
sationsrechtlichen Ausgestaltung insbesondere im Rahmen der ADV-
Organisationsgesetze einzelner Bundesländer liegt. Diese ist vor allem 
an tragenden Grundsätzen der Staatsorganisation wie dem Ressort-
prinzip und der kommunalen Selbstverwaltung zu messen. Angesichts 
der hierbei zutage tretenden Mängel der organisatorischen Konzeptio-
nen w i rd sodann versucht, Prinzipien zur Organisation der ADV in der 
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öffentlichen  Verwaltung in der Form des Denkmodells der modularen 
Datenverarbeitung zu entwickeln. 

Die Behandlung der in diesem Zusammenhang stehenden Fragen 
wi r f t  methodische Probleme auf, gi l t es doch, Tatbestände aus dem 
Bereich der ADV zunächst zu beschreiben, bevor sie einer juristischen 
Argumentation zugänglich gemacht werden können. Zu ihrer Lösung 
w i rd auf Ergebnisse der Rechts- und Verwaltungsinformatik  zurückge-
griffen,  einer Disziplin, deren Gegenstandsbereich gerade das Berüh-
rungsfeld von Recht und Automation ist. Soweit diese nicht ausreichen, 
werden sie durch einen eigenen Vorschlag zum methodischen Vorgehen 
ergänzt; die Arbeit versteht sich deshalb zugleich auch als ein Beitrag 
der Rechts- und Verwaltungsinformatik  zu einem aktuellen Problem-
feld im Bereich der öffentlichen  Verwaltung. 



2. Theoretische Ansätze 

Die Beurteilung der ADV-Organisation im Bereich der öffentlichen 
Verwaltung wi r f t  schwierige methodische Vorfragen  auf; gi l t es doch, 
den Bereich der ADV, bislang vorwiegend unter informatischen Aspek-
ten diskutiert, und den Bereich der Organisation, in dem betriebswirt-
schaftliche Betrachtungsweisen vorherrschen, einer juristischen Argu-
mentation zu erschließen. Es ist in erster Linie ein Verdienst der 
Rechtsinformatik 1, daß Ansätze zu einer wissenschaftstheoretisch be-
friedigenden Verknüpfung der genannten Disziplinen entwickelt wur-
den, wenngleich die gefundenen Ergebnisse oftmals noch als vorläufig 
angesehen werden müssen und einer Verifizierung  bedürfen. 

Im folgenden soll zunächst vor allem die im Rahmen der Rechtsinfor-
matik entwickelte Methodik2 aufgegriffen  werden, soweit diese für eine 
Anwendung auf die Fragen der Untersuchung geeignet ist. Im Vorder-
grund stehen hierbei die theoretischen Abhandlungen von Fiedler  und 
Steinmüller.  Fruchtbare Ansätze ergeben sich jedoch auch aus verwal-
tungswissenschaftlichen Arbeiten von Luhmann3. Es w i rd sich jedoch 
zeigen, daß darüber hinaus ein weitergehender methodischer Ansatz 
zur Klärung der mi t der ADV-Organisation zusammenhängenden Fra-
gen notwendig ist. 

2.1. Rechtsinformatik 

Im Bereich der Rechtsinformatik sind es vor allem die Arbeiten von 
Fiedler  (Abschnitt 2.1.1.) und von Steinmüller  (Abschnitt 2.1.2.), die 
wichtige neue Erkenntnisse über die methodischen Probleme für die 
Behandlung von Fragen im Berührungsfeld  von ADV und Recht ver-
mitteln. 

2.1.1. Anwendungsorientierte Strukturtheorie 
der Automation in der öffentlichen Verwaltung (Fiedler) 

Die Einführung automatisierter Datenverarbeitung bringt — anders 
als die Mehrzahl technischer Neuerungen — tiefgreifende  Veränderun-

1 Zum Begrif f  der Rechtsinformatik vgl. Steinmüller  u.a. (1970), (1971 a); 
(1972 b); (1972 c); insbesondere (1972 d); Fiedler  (1970 b - d); (1971 a, b); Eberle / 
Garstka/Köth  (1971); Haft  (1970); (1972). 

2 Vgl. hierzu vor allem die Arbei ten von Fiedler  (1970 a); (1970 c); (1971 c); 
Steinmüller  u. a. (1970); (1972 b - d); Haft  (1972) m i t Anmerkungen von Garst-
ka /  Eberle  (1972). 

8 Luhmann (1964); (1966 a); (1966 b). 


